
Antragsteller/in. 

Westfalens, sofern ein solcher existiert und die Delegiertenversammlung einem 
Beitritt mehrheitlich zustimmt.

1.3        Der Sitz des Verbandes ist Hagen. 

"Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen e.V." 
im folgenden abgekÄrzt "Verband". 

1.2        Er ist Mitglied in einem Äbergeordneten Verband fÄr die Feuerwehren des Landes Nordrhein

Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen 
e.V. 

Satzung 

Ä 1                Name und Rechtsstellung, Sitz
1.1         Der Verband ist der vereinsmÅÇige Zusammenschluss der FeuerwehrangehÉrigen (SB) 

in der Stadt Hagen. 
Er fÄhrt den Namen: 

1.4        Der Verein soll in das Vereinsregister beim AG Hagen eingetragen werden. 

Ä 2                Zweck und Aufgaben
2.1       Zu den Aufgaben des Verbandes gehÉren insbesondere: 
2.1.1    die Wahrnehmung der Interessen der Verbandsmitglieder in Feuerwehr-

angelegenheiten 
2.1.2    die Zusammenarbeit mit anderen FeuerwehrverbÅnden 
2.1.3    die Pflege der Kameradschaft und der Tradition 
2.1.4    die FÉrderung des Brandschutzwesens, der Ausbildung und des Nachwuchses 
2.1.5    die Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und BrandschutzaufklÅrung 
2.1.6    die Ñffentlichkeitsarbeit 
2.1.7    die UnterstÄtzung von Mitgliedern, die infolge ihres kÉrperlichen, geistigen oder 

seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. 
2.2       Der Verband verfolgt ausschlieÇlich und unmittelbar gemeinnÄtzige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes "SteuerbegÄnstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der 
jeweiligen Fassung. 

2.3       Der Verband ist selbstlos tÅtig, er ist nicht auf wirtschaftlichen GeschÅftsbetrieb 
ausgerichtet. 

2.4       Mittel des Verbandes dÄrfen nur fÄr die satzungsgemÅÇen Zwecke verwandt werden. 
2.5       Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zwecke des Verbandes fremd 

sind oder durch unverhÅltnismÅÇige VergÄtung begÄnstigt werden. 

Ä 3                Mitgliedschaft 
3.1       Die AngehÉrigen der Feuerwehr der Stadt Hagen sowie die AngehÉrigen der Betriebs-

und Werkfeuerwehren im Stadtgebiet Hagen kÉnnen ordentliches Mitglied des 
Verbandes sein. 

3.2       Interessierte BÄrgerinnen und BÄrger sowie juristische Personen kÉnnen fÉrderndes Mitglied 
des Verbandes werden. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu 
beantragen. Sie haben jedoch kein Stimmrecht.

3.3       Öber die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 
Die Ablehnung einer Aufnahme bedarf keiner BegrÄndung gegenÄber dem/der 

Ä 4                Ehrenmitgliedschaft 
Personen, die sich um das Brandschutzwesen, den Verband oder die Feuerwehr 



der Stadt Hagen verdient gemacht haben, kÉnnen auf Vorschlag des Vorstandes 
durch die Delegiertenversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  
Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

Ä 5                Beendigung der Mitgliedschaft 
5.1       Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss aus dem Verband   

sowie durch AuflÉsung des Verbandes. 
5.2       Die AustrittserklÅrung hat schriftlich zu erfolgen und ist an den Vorstand zu richten. 
5.3       Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. 
5.4       Der Ausschluss ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Beschluss des Vor-

standes mÉglich. Ein wichtiger Grund liegt immer vor bei Ausschluss aus der Feuer-
wehr der Stadt Hagen. 

Ä 6                Organe des Verbandes 
Organe des Verbandes sind: 
der Vorstand, 
der Erweiterte Vorstand, 
die Delegiertenversammlung und 
die Mitgliederversammlung. 

Ä 7                Der Vorstand und seine Aufgaben 
7.1       Der Vorstand besteht aus dem/der 
7.1.1    Vorsitzenden
7.1.2    ersten Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 
7.1.3    zweiten Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 
7.1.4    SchriftfÄhrer/in 
7.1.5    KassenfÄhrer/in und dem/der 
7.1.6    Pressesprecher/in. 
7.2       Der Vorstand wird fÄr die Dauer von 4 Jahren gewÅhlt. Wiederwahl ist mÉglich. 

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 
7.3       Der/die Vorsitzende und seine/ihre Stellvertreter/innen mÄssen aktive Feuerwehr-

angehÉrige sein. 
7.4       Der Vorstand vertritt den Verband: 
7.4.1    Vorstand im Sinne des Ü 26 BGB sind der/die Vorsitzende und seine/ihre 

Stellvertreter/innen, die den Verein gemeinsam vertreten. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und auÇergerichtlich. 

7.4.2    Der Vorstand fÄhrt die laufenden GeschÅfte des Verbandes. 
7.4.3    Dem Vorstand obliegt die Verwaltung und Verwendung der Verbandsmittel. 
7.4.4    Der Vorstand trÅgt die Verantwortung fÄr die GeschÅfts- und KassenfÄhrung des 

Verbandes. 
7.4.5    Der Vorstand entscheidet Äber die Aufnahme ordentlicher und fÉrdernder Mitglieder 

sowie Äber den Ausschluss. 
7.5       Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen, mindestens jedoch halbjÅhrlich. 
7.6       Er gibt sich eine GeschÅftsordnung. 
7.7       Der/die Vorsitzende leitet den Verband in allen seinen Organen und fÄhrt den 

Vorsitz. 

Ä 8                Der Erweiterte Vorstand und seine Aufgaben
8.1       Der Erweiterte Vorstand umfasst 15 Mitglieder. Er besteht aus: 
8.1.1    dem gesamten Vorstand des Verbandes 
8.1.2    dem/der Sachbearbeiter/in Freiwillige Feuerwehr bei der BF, falls diese/r nicht diese 



TÅtigkeit ablehnt 
8.1.3    dem/der Stadtjugendfeuerwehrwart/in, falls diese/r nicht diese TÅtigkeit ablehnt. 
8.2       Die weiteren Mitglieder werden bis zur Gesamtzahl von 15 Personen   

fÄr die Dauer von 4 Jahren gewÅhlt. 
Wiederwahl ist mÉglich. 

8.3       Der Erweiterte Vorstand unterstÄtzt den Vorstand bei seinen Aufgaben insbe-
sondere durch: 

8.3.1    VorprÄfung des GeschÅftsberichtes, 
8.3.2    VorschlÅge zur Aufstellung des Haushaltsplanes, 
8.3.3    Feststellung der Vorlagen an die Delegiertenversammlung und Vorbereitung der 

zu fassenden BeschlÄsse, 
8.3.4    Einsetzen von AusschÄssen fÄr Sonderaufgaben. 
8.4       Der Erweiterte Vorstand gibt sich eine GeschÅftsordnung. 

Ä 9                Die Delegiertenversammlung und ihre Aufgaben 
9.1       FÄr jede angefangene 25 Mitglieder einer Einheit bzw. Wachabteilung ist ein/e 

Delegierte/r zu stellen. Dieser/diese wird innerhalb der Einheit bzw. Wachabteilung 
fÄr die Dauer von 1 Jahr gewÅhlt. Ü 11 findet entsprechende Anwendung. 

9.2       Die Delegiertenversammlung hat das Recht: 
9.2.1    die Mitglieder des Vorstandes und des Erweiterten Vorstandes in ihre Funktionen 

zu wÅhlen, 
9.2.2    zur Entgegennahme des TÅtigkeitsberichtes des Vorstandes, 
9.2.3    zur Entgegennahme des Kassenberichtes, 
9.2.4    zur Entgegennahme des Berichtes der KassenprÄfer/innen, 
9.2.5    zur Entlastung des Vorstandes, 
9.2.6 zur Wahl von 2 KassenprÄfer/innen, und zwar fÄr die Dauer von 2 Jahren, wobei 

jedes Jahr eine/r durch Neuwahl ersetzt wird. Unmittelbare Wiederwahl ist nicht 
mÉglich. 

9.2.7    die HÉhe der VerbandsbeitrÅge festzusetzen, 
9.2.8    die Ehrenmitglieder zu ernennen, 
9.2.9    die Satzungen zu Åndern, 
9.2.10   Äber die Mitgliedschaft in einem Äbergeordneten Verband auf Landesebene zu  

entscheiden
9.2.11 Äber die AuflÉsung des Verbandes zu beraten und den AuflÉsungsantrag an die 

Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung zu empfehlen. 
9.3       Die Delegiertenversammlung ist schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

durch den Vorstand einzuladen. Die Einladung ist fÄr jede/n Delegierte/n mindestens 
14 Kalendertage vor Versammlungsbeginn zu HÅnden des jeweiligen EinheitsfÄhrers 

zur Post zu geben. Die Fristberechnung beginnt mit dem auf die Absendung des 
Schreibens folgenden Tag. 

9.4       Die Delegiertenversammlung tritt jÅhrlich und bei Bedarf auf Vorschlag des 
Vorstandes zusammen. 

9.5       Sie muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 1/3 der Delegierten dies durch 
gemeinsamen Antrag unter Angabe des Zweckes und der GrÄnde verlangt. 

9.6       Öber die Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem/r Vor-
sitzenden und dem/r SchriftfÄhrer/in zu unterzeichnen ist. 

9.6.1    BeschlÄsse sind aktenkundig zu machen. 
9.7       Die Delegiertenversammlung ist beschlussfÅhig, wenn mindestens 2/3 der Delegierten 

anwesend sind. 
9.8       Die Delegiertenversammlung gibt sich eine GeschÅftsordnung. 

Ä 10               Die Mitgliederversammlung und ihre Aufgaben
10.1      Der Mitgliederversammlung gehÉren die Mitglieder des Verbandes an. Sie hat das 

Recht Äber die AuflÉsung des Verbandes zu beschlieÇen. FÄr diesen Beschluss ist 



eine 2/3-Mehrheit erforderlich. Der Beschluss ist aktenkundig zu machen. 
10.2      Die Mitgliederversammlung tritt bei Bedarf und auf Vorschlag des Vorstandes oder 

der Delegiertenversammlung zusammen. 
10.3      Sie muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 1/3 der Delegierten oder der 

Mitglieder dies durch gemeinsamen Antrag unter Angabe des Zweckes und der 
GrÄnde verlangt. 

10.4      Zur Mitgliederversammlung ist schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung  
durch den Vorstand einzuladen. 

10.4.1   Die Einladung muss mindestens 14 Tage vor Versammlungsbeginn zur 
Post gegeben werden. FÄr den Fristbeginn gilt Ü 9.3 entsprechend. 

10.5      Öber die Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die gemeinsam von dem/r 
Vorsitzenden und von dem/r SchriftfÄhrer/in zu unterzeichnen ist. 

Ä 11              Wahlen und BeschlÅsse
11.1     Wahlen und sonstige BeschlÄsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder gefasst, soweit nicht aufgrund dieser Satzung oder kraft 
Gesetzes eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Stimmenthaltungen werden dabei 
nicht berÄcksichtigt. Auf Beschluss der Versammlung ist geheim abzustimmen. 

11.2     Öbertragung der Stimmen bei Wahlen und BeschlÄssen an Vertreter/innen ist 
mÉglich. 

Ä 12              GeschÇftsjahr 
GeschÅftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Ä 13               Kosten und Einnahmen 
13.1     Die Kosten des Verbandes werden durch BeitrÅge, Spenden, ZuschÄsse und 

sonstige Einnahmen gedeckt. FÄr jedes Mitglied ist ein Beitrag zu zahlen. Aus-
genommen sind nur die Ehrenmitglieder. 

13.2     Die BeitrÅge sind jeweils bis zum 1. April eines Jahres an den/die KassenfÄhrer/in 
abzufÄhren. 

13.3     Der Mindestbeitrag fÄr fÉrdernde Mitglieder wird durch die Delegiertenversammlung 
festgesetzt. 

Ä 14              AuflÉsung des Verbandes 
Im Falle der AuflÉsung des Verbandes oder des Wegfalles des bisherigen Zweckes 
ist das VermÉgen der Wehrkasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hagen, die eine

. 
BeschlÄsse Äber die kÄnftige Verwendung des VermÉgens dÄrfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgefÄhrt werden. 

KÉrperschaft, Personenvereinigung oder VermÉgensmasse im Sinne des Ü 44 a Abs. 4
des Einkommensteuergesetzes ist, zu Äberlassen.

Die vorstehende Fassung der Satzung enthÅlt die von der Delegiertenversammlung des Verbandes 
der Feuerwehr der Stadt Hagen am 02.06.2010 gefassten ánderungsbeschlÄsse. 

Sie tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft. 

Hagen, 02.06.2010


